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Beschluss Beirat Vegesack- 
Fähre und Neue Strandlust per ÖPNV erschließen 
 
 
Sehr geehrte Frau KC, 

der Beirat Vegesack hat in seiner Sitzung am 16.03.2026 folgenden Beschluss gefasst: Der Beirat 
Vegesack fordert die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung auf, die Busverbindungen in 
Vegesack durch die Verlängerung einer Buslinie zur Vegesacker Fähre deutlich zu verbessern und 
durch diese einfache Maßnahme den ÖPNV vor Ort nachhaltig attraktiver zu machen.   

Zu diesem Beschluss nehme ich wie folgt Stellung: 

In fußläufiger Entfernung zum Fähranleger befinden sich heute die Haltestellen Bahnhof Vegesack 
(400m) sowie Gerhard-Rohlfs-Straße (500m). Beide Haltestellen verfügen über ein umfangreiches 
Bedienungsangebot.  

Die Verlängerung einer Buslinie zum Fähranleger würde neben infrastrukturellen Anpassungen (Er-
richtung Wendeanlagen und barrierefreie Haltestelle) auch Änderungen im Betriebskonzept der Bus-
linie unter Auslösung eines Mehrbedarfs an Fahrzeugen bedeuten. Zur Entscheidung über die Füh-
rung einer Buslinie zum Fähranleger sind daher Nachfrageaufkommen, Wirtschaftlichkeit und Infra-
strukturbedarf zu betrachten.   

Grundsätzlich verfolgen SBMS und BSAG gemeinsam das Ziel ein attraktives ÖPNV-Angebot umzu-
setzen und werden daher Möglichkeiten einer sinnvollen Verknüpfung prüfen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 




